
Grünner Haus 
Verhalten im Brandfall 

 

Für die Sicherheit des Hauses ist unser 
Brandschutzbeauftragter bzw. der Vertreter zuständig. 
Ihnen obliegt die Überwachung der Einhaltung der behördlich 
vorgeschriebenen Brandschutzmaßnahmen. 
 
 
Bei Rauchentwicklung oder Brand im Zimmer, 
Gefahrenbereiche sofort verlassen, Feuerwehr verständigen, 
Nachbarn warnen und umgehend zur Sammelstelle neben 
dem Haus  zum Parkplatz begeben. 
 
 

Ebenso bei einem Räumungsalarm. (Dauerton) 
 
 
Den grün markierten Fluchtwegorientierungsleuchten folgen! 
(leuchten nur bei Stromausfall) 
 
 
Kommt es zu einem Brand oder Rauchentwicklung im Gang 

oder Stiegenhaus und eine Flucht ist nicht mehr möglich, 

 
Türe schließen 

Licht einschalten 
bei geöffnetem Fenster durch lautes Rufen bemerkbar machen 
 
 
Notruf: Feuerwehr   122                 Rettung   144 
 

Sammelstelle:  Parkplatz neben dem Haus 


